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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

I.  zu berichten,

    1.  wie sich die Zuhälterei und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mäd -
chen in Baden-Württemberg und soweit ihr bekannt in Europa in den letzten
zehn Jahren entwickelt hat;

    2.  inwiefern die Legalisierung von Prostitution nach ihrer Meinung und Kennt-
nis die Zuhälterei und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen
begünstigt;

    3.  ob die vorhandenen Überwachungs- und Kontrollmechanismen zur Verhin-
derung von Zuhälterei und sexueller Ausbeutung von Frauen und Mädchen
in Baden-Württemberg ausreichen;

    4.  ob und gegebenenfalls inwiefern sie darauf hinwirkt, dass Mädchen und
Frauen in Baden-Württemberg zukünftig vor Zuhälterei und sexueller Aus-
beutung besser geschützt werden;

    5.  ob und gegebenenfalls inwiefern sie darauf hinwirkt, dass zukünftig auch
gegen diejenigen, die wissentlich die Zwangslage der Opfer von Zuhälterei
und sexueller Ausbeutung ausnutzen und diese zu sexuellen Handlungen
missbrauchen, vorgegangen wird; 

    6.  inwiefern ihr die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD angekün-
digte Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes bekannt ist und wie sie diese
ggf. aus ihrer Sicht bewertet;
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    7.  inwiefern und ggf. wie sie im Bundesrat darauf hinwirken möchte, die Pros -
titution generell zu verbieten und wie sie gewährleisten will, dass die Prosti-
tution dadurch nicht in die Illegalität abwandert;

    8.  inwiefern ihr bekannt ist, was EU-weit gegen die Verschleppung von Frauen
und Mädchen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung unternommen wird; 

    9.  wie andere EU-Staaten Frauen und Mädchen nach ihrer Kenntnis vor Zuhäl-
terei und sexueller Ausbeutung schützen und wie sie diese Maßnahmen be-
wertet; 

II. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die im Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode getroffenen Vereinbarungen
zu den Themen Menschenhandel und Prostitutionsstätten zeitnah umgesetzt
werden. 

22. 01. 2014

Gurr-Hirsch, Kunzmann, Kurtz, Raab, Dr. Stolz, Schütz CDU

B e g r ü n d u n g

Zuhälterei und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen müssen stärker
bekämpft werden. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag an-
gekündigt, das Prostitutionsgesetz zu überarbeiten, die Situation der Opfer zu ver-
bessern und die Täter konsequenter zu bestrafen. Die Landesregierung wird um
eine Einschätzung gebeten und zum Handeln aufgefordert.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 7. März 2014 Nr. 22-0141.5/15/4646 nimmt das Ministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren im Einvernehmen
mit dem Innenministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. wie sich die Zuhälterei und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen
in Baden-Württemberg und soweit ihr bekannt in Europa in den letzten zehn
Jahren entwickelt hat;

Der Begriff der sexuellen Ausbeutung ist mehrdeutig. Im Folgenden werden dar-
unter verstanden

–  (flankierend zur Zuhälterei gemäß § 181 a Strafgesetzbuch) die Ausbeutung
von Prostituierten gemäß § 180 a Strafgesetzbuch (StGB): hiernach wird be-
straft, wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen
der Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftli-
cher Abhängigkeit gehalten werden;

–  Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gemäß § 232 Straf -
gesetzbuch.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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In Baden-Württemberg ist beim Deliktsbereich „Ausbeutung von Prostituierten
gemäß § 180 a StGB“ im Zehnjahresvergleich folgende Entwicklung der Fallzah-
len in der Polizeilichen Kriminalstatistik festzustellen:1

Die Fallzahlen im Deliktsbereich „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung
gemäß § 232 StGB“ sowie die Fallzahlen des Straftatbestands „Förderung des
Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung gemäß § 233 a i. V. m. § 232 StGB“
weisen folgende Entwicklung auf:

Bis einschließlich 2005 fand im Gesetzestext keine Unterscheidung zwischen
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zur Ausbeutung
der Arbeitskraft (§ 233 StGB) statt. Fallzahlen und Opferzahlen können aus die-
sem Grund bis zum Jahr 2005 nicht differenziert dargestellt werden.

Der Mehrjahresvergleich im Deliktsbereich Zuhälterei gemäß § 181 a StGB stellt
sich wie folgt dar:

Der Rückgang der Fallzahlen ab dem Jahr 2005 lässt sich mit der Einführung des
Prostitutionsgesetzes (ProstG) im Jahr 2002 erklären, dessen Einhaltung zu Be-
ginn verstärkt überwacht wurde.

_____________________________________

1  Die Fall- und Opferzahlen des Jahres 2013 können noch nicht zur Veröffentlichung herangezogen
werden.
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Die folgenden Auswertungen zu Opferzahlen in der Polizeilichen Kriminalstatis -
tik für die o. a. Deliktsbereiche ermöglichen keine Aussage darüber, in wie vielen
Fällen „Mädchen“ als Opfer in den jeweiligen Deliktsbereichen erfasst wurden.
Die Fallzahlen für die einzelnen Altersstufen beziehen sich sowohl auf weibliche
als auch männliche Opfer. Darüber hinaus weist die Polizeiliche Kriminalstatistik
die gesamten Opferzahlen für den jeweiligen Deliktsbereich aus. Eine exakte Zu-
ordnung zu den jeweiligen Fallzahlen ist nicht möglich. Im Einzelnen gestalten
sich die Opferzahlen wie folgt:

Deliktsbereich Ausbeutung von Prostituierten:

Deliktsbereich Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung:

Opferzahlen im Deliktsbereich Zuhälterei:

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Gesamt 22 18 7 11 9 6 8 5 3 6 

weiblich insgesamt 18 18 7 11 9 6 8 4 3 5 
davon Erwachsene 
(über 21 J.) 

15 11 3 10 6 4 2 2 1 4 

davon Heran-
wachsende  
(18 bis unter 21 J.) 

2 5 1 1 2 2 3 2 1 – 

davon Jugendliche  
(14 bis 18 J.) 

1 2 3 – 1 – 3 – 1 1 

davon Kinder 
(unter 14 J.) 

– – – – – – – – – – 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gesamt 69 75 49 67 28 67 48 63 54 53 
weiblich insgesamt 64 74 49 67 28 66 48 61 51 53 
davon Erwachsene 
(über 21 J.) 

27 42 21 29 13 37 19 18 22 31 

davon Heran-
wachsende 
(18 bis unter 21 J.) 

33 19 20 28 6 21 19 32 16 15 

davon Jugendliche  
(14 bis 18 J.) 

4 10 4 10 8 8 9 11 12 6 

davon Kinder 
(unter 14 J.) 

– 3 4 – 1 – 1 – 1 1 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gesamt 95 81 32 31 12 28 20 51 11 29 
weiblich insgesamt 94 73 31 31 12 27 20 50 11 29 
davon Erwachsene 
(über 21 J.) 

65 48 21 20 6 19 19 40 8 26 

davon Heran-
wachsende 
(18 bis unter 21 J.) 

22 27 7 9 4 7 1 9 3 2 

davon Jugendliche  
(14 bis 18 J.) 

6 2 2 2 1 – – – – 1 

davon Kinder 
(unter 14 J.) 

1 2 1 – 1 1 – 1 – – 



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 4646

Ein europaweiter Vergleich der Fall- und Opferzahlen ist nicht möglich, da die
Definition des Begriffs „Menschenhandel“ und die jeweiligen Rechtsnormen
 Unterschiede aufweisen. Ausgehend vom sogenannten „Palermo-Protokoll“ vom
15. November 2000, dem ersten spezifisch auf die Bekämpfung des Menschen -
handels zugeschnittenen völkerrechtlichen Abkommen, erfolgte eine länderspezi-
fisch unterschiedliche Umsetzung. So ist beispielsweise die in Deutschland ge -
mäß § 233 a StGB sanktionierte Förderung des Menschenhandels in anderen Län-
dern bereits im Tatbestand des Menschenhandels im Sinne des § 232 StGB ent -
halten. Insofern existiert laut Auskunft des Bundeskriminalamts keine europa -
weite Statistik für diesen Phänomenbereich.

2. inwiefern die Legalisierung von Prostitution nach ihrer Meinung und Kenntnis
die Zuhälterei und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen begünstigt;

3. ob die vorhandenen Überwachungs- und Kontrollmechanismen zur Verhinde-
rung von Zuhälterei und sexueller Ausbeutung von Frauen und Mädchen in
 Baden-Württemberg ausreichen;

Prostitution war schon lange vor dem Prostitutionsgesetz von 2002 eine legale,
 also straffreie Tätigkeit. Es ist also nicht so, wie in der Fragestellung unterstellt
wird, dass Prostitution erst durch das ProstG von 2002 legalisiert worden wäre.
Die Ausübung der Prostitution war in Deutschland seit 1927 nicht verboten, galt
aber durch höchstrichterliche Rechtsprechung als sittenwidrig und gemeinschafts-
schädlich – eine scheinheilige Doppelmoral. Und genau da hakte das Prostitu -
tionsgesetz ein und stufte die Ausübung der Prostitution nun nicht mehr als sitten-
widrig ein. Die mit dem ProstG verbundenen Rechtsänderungen hatten auch nicht
die Intention, eine effektivere behördliche Überwachung und Kontrolle des Pros -
titutionsgewerbes zu ermöglichen. Vielmehr ging es darum, die rechtliche und so-
ziale Situation Prostituierter zu verbessern. Die Bewertung der Prostitution als sit-
tenwidrig wurde abgeschafft, damit Prostituierten ermöglicht werden konnte,
ihren Lohn einzuklagen und Arbeitsverträge abzuschließen. Auf diese Weise soll-
ten sie Zugang zu Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung erhalten.
 Sicherheit und Hygiene ihrer Arbeitsbedingungen sowie die Ausstiegsmöglich-
keiten sollten verbessert werden. Da mit dem Prostitutionsgesetz dementspre-
chend lediglich ein sehr begrenzter Regelungsansatz gewählt wurde, konnte im
Hinblick auf die mit dem Prostitutionsgesetz intendierten Ziele der Zurückdrän-
gung der Begleitkriminalität, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Er-
leichterung des Ausstiegs und der Erzielung einer größeren Transparenz des Rot-
lichtmilieus durch das Prostitutionsgesetz nur ein erster Schritt getan werden. 

Die in der Antwort zu Frage 1 dargestellten Fallzahlen legen den Schluss nahe,
dass im Zeitraum nach dem Inkrafttreten des ProstG im Jahr 2002 die Delikte in
diesem Bereich zurückgegangen seien. Dies ist jedoch zu kurz gegriffen, da die
dem ProstG korrespondierenden Änderungen im StGB, insbesondere der §§ 180 a,
181 a und 232 StGB, aus polizeilicher Sicht die Bekämpfung der Zwangsprostitu-
tion erschwert haben. Ermittlungen können nicht mehr anhand objektiver Krite -
rien im Zusammenhang mit der Förderung der Prostitution geführt werden, son-
dern basieren ausschließlich auf Opferangaben zum Nachweis einer ausbeuteri-
schen oder dirigistischen Zuhälterei. Diese können nur in wenigen Einzelfällen
erlangt werden. Auch nach Einschätzung des Rechts- und Verfassungsausschus-
ses des Deutschen Städtetages hat sich die Situation der Prostituierten nach In-
krafttreten des ProstG im Jahr 2002 – nicht zuletzt wegen der genannten Ände-
rungen im Strafrecht – verschlechtert. So sind die Erscheinungsformen der Prosti-
tutionsstätten nach wie vor äußerst heterogen, unzureichend geregelt und in wei-
ten Teilen behördlicher Einflussnahme und Kontrolle entzogen. Aus polizeilicher
Sicht sind deshalb weitergehende Regelungen erforderlich, um die Bedingungen,
unter denen die Prostitution praktiziert wird, zum Schutz der dort tätigen Perso-
nen einer rechtsstaatlichen Kontrolle zu unterwerfen und kriminellen Begleit -
erscheinungen vorzubeugen.
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4. ob und gegebenenfalls inwiefern sie darauf hinwirkt, dass Mädchen und Frauen
in Baden-Württemberg zukünftig vor Zuhälterei und sexueller Ausbeutung bes-
ser geschützt werden;

Die Polizei führt wiederkehrend umfangreiche Präsenz- und Kontrollmaßnahmen
im Rotlichtmilieu durch. Zusätzlich werden behördenübergreifende Kontrollmaß-
nahmen durchgeführt und lageorientiert Einsatzkonzepte umgesetzt. Bei neu an-
getroffenen Prostituierten erfolgt die Feststellung ihrer Identität. Gleichzeitig wer-
den die Prostituierten über Hilfsmöglichkeiten sowie zutreffende Beschränkungen
ihrer Tätigkeit, beispielsweise durch eine Sperrgebietsverordnung und ausländer-
rechtliche Bestimmungen, aufgeklärt. Zur Aufhellung von Strukturen des Men-
schenhandels und der sexuellen Ausbeutung, die sich vielfach durch komplexe
und schwer ermittelbare Tatstrukturen auszeichnen, ist die Gewinnung von Opfer-
zeugen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Aussagebereitschaft der Frauen ist in
der Praxis jedoch äußerst gering. Angst vor den Tätern und um die Angehörigen
in den Herkunftsstaaten bestimmen vielfach das Aussageverhalten der Frauen.
Deshalb wird bei den polizeilichen Präsenz- und Kontrollmaßnahmen darauf
Wert gelegt, das Vertrauen der potenziellen Opfer zu gewinnen. Die Kontaktauf-
nahme gestaltet sich jedoch vor dem Hintergrund der legalen Beschäftigung ohne
entsprechende Überprüfungsgründe und in Ermangelung der unter Frage 2 aufge-
führten Einflussmöglichkeiten äußerst schwierig.

Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist politischer Schwerpunkt der Lan-
desregierung. Im Koalitionsvertrag für die 15. Legislaturperiode des Landtags
von Baden-Württemberg wurden im Abschnitt „Opfern von Gewalt helfen“ ver-
schiedene Maßnahmen festgelegt. Es geht darum, betroffene und bedrohte Frauen
zu stärken und für die Hilfe und Beratungsinfrastruktur im Land ein zukunfts -
sicheres Konzept zu erarbeiten.

Die Landesregierung erarbeitet derzeit unter Federführung des Sozialministeriums
einen Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen. In diesem Landesaktionsplan
soll dargestellt werden, wie die Infrastruktur zum Schutz von Frauen bedarfs -
gerecht ausgestaltet sein muss und welche Abläufe erforderlich sind, um diesen
Schutz auch zu gewährleisten. Als Themenbereiche werden Finanzierung, Inter-
ventionsketten, Strukturen und Weiterentwicklung, Prävention und Öffentlich-
keitsarbeit sowie verfahrensunabhängige Beweissicherung und medizinische In-
tervention bearbeitet. Dabei war Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung in der Unterarbeitsgruppe Interventionsketten ein besonderer Schwer-
punkt. Die für einen wirksamen Schutz beschriebenen Interventionsabläufe und
erforderlichen Strukturen werden in den Landesaktionsplan gegen Gewalt an
Frauen aufgenommen.

5. ob und gegebenenfalls inwiefern sie darauf hinwirkt, dass zukünftig auch ge-
gen diejenigen, die wissentlich die Zwangslage der Opfer von Zuhälterei und
sexueller Ausbeutung ausnutzen und diese zu sexuellen Handlungen missbrau-
chen, vorgegangen wird;

7. inwiefern und ggf. wie sie im Bundesrat darauf hinwirken möchte, die Prostitu-
tion generell zu verbieten und wie sie gewährleisten will, dass die Prostitution
dadurch nicht in die Illegalität abwandert;

Diese könnten an den situativen Interaktionsprozessen, wie beispielsweise das
Aushandeln des Dirnenlohns bzw. der Praktiken mit Dritten ohne Mitwirkung der
Prostituierten oder das direkte Abkassieren durch Dritte, abgeleitet werden. Be-
reits im Jahr 2012 hat sich Baden-Württemberg auf der Konferenz der Gleichstel-
lungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der
Länder (GFMK) für einen Antrag eingesetzt, mit dem die Bundesregierung gebe-
ten werden sollte, einen eigenen Straftatbestand für Freier zu schaffen, die wis-
sentlich Dienste von Menschenhandelsopfern in Anspruch nehmen. Nach gelten-
dem Recht bleibt der Freier nämlich in den meisten Fällen straffrei. Seine Bestra-
fung gem. § 177 StGB (sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) kommt nur in einzel-
nen Ausnahmefällen in Betracht, da die Nötigung meist nicht vom Freier, sondern
vom Menschenhändler ausgeht. Nun wäre aber Menschenhandel zum Zwecke der
sexuellen Ausbeutung ohne entsprechende Nachfrage kein lukratives Geschäft.
Daher ist die Bestrafung von Freiern, die wissentlich Dienste von Menschenhan-
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delsopfern in Anspruch nehmen, ein weiteres wichtiges Element einer wirkungs-
vollen Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie zur Verhin-
derung von Zuhälterei und sexueller Ausbeutung – neben der konsequenten Ver-
folgung und Bestrafung der Täter und Hilfsangeboten für die Opfer. Denn einem
Freier tatsächlich die Kenntnis über die Zwangslage einer Prostituierten nachzu-
weisen, ist in der praktischen Umsetzung nur schwer zu erreichen. So bedarf es
im Hinblick auf eine mögliche Strafbarkeit von Freiern eindeutiger und objektiver
Kriterien, die dem Freier ermöglichen, die strafrechtliche Relevanz seines Han-
delns zu erkennen.

Der GFMK-Antrag zu dieser Freierbestrafung fand jedoch auf der GFMK-Konfe-
renz knapp keine Mehrheit. Allerdings heißt es nunmehr im Bundeskoalitions -
vertrag von CDU, CSU und SPD: „Wir werden nicht nur gegen die Menschen -
händler, sondern auch gegen diejenigen, die wissentlich und willentlich die
Zwangslage der Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen
und diese zu sexuellen Handlungen missbrauchen, vorgehen“. Die Umsetzung
dieser Aussage wird die Landesregierung im Blick behalten und gegebenenfalls
über den Bundesrat korrigierend eingreifen. 

Darüber hinaus hat Frau Ministerin Altpeter MdL wiederholt öffentlich dargelegt,
dass es an der Zeit sei, über ein Prostitutionsverbot nach schwedischem Vorbild
nachzudenken. Dabei würden nur die Freier, nicht aber die Prostituierten bestraft.
Auch das Europäische Parlament, das sich am 26. Februar 2014 mit dem Thema
Prostitution befasst hat, spricht sich mehrheitlich für diesen Weg aus. „Die EU-
Staaten sollen die Nachfrage nach Prostitution eindämmen, indem sie die Freier
bestrafen und nicht die Prostituierten“, fordert das Europäische Parlament in einer
nicht bindenden Resolution. Dort heißt es weiter: „Die meisten Abgeordneten
glauben, dass einer der besten Wege, Prostitution und Frauen- bzw. Mädchen -
handel zu bekämpfen, das sogenannte nordische Modell ist, das in Schweden,
 Island und Norwegen angewendet wird. Es sieht Prostitution als eine Verletzung
der Menschenrechte und als eine Form von Gewalt gegen Frauen. Es kriminalisiert
diejenigen, die für Sex bezahlen, und nicht die, die ihn verkaufen. Die Abgeordne-
ten rufen die Mitgliedstaaten dazu auf, dem nordischen Modell zu folgen.“ Die
 Sozialministerin führt derzeit zahlreiche Gespräche, um für diesen Weg zu werben.

6. inwiefern ihr die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD angekündigte
Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes bekannt ist und wie sie diese ggf. aus
ihrer Sicht bewertet;

Die im Bundeskoalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD angekündigte Über -
arbeitung des Prostitutionsgesetzes ist der Landesregierung bekannt. Dort heißt
es: „Wir werden das Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die Regulierung der
 Prostitution umfassend überarbeiten und ordnungsbehördliche Kontrollmöglich-
keiten gesetzlich verbessern“. Hier bleibt abzuwarten, was die Bundesregierung
konkret vorlegen wird. 

8. inwiefern ihr bekannt ist, was EU-weit gegen die Verschleppung von Frauen
und Mädchen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung unternommen wird;

Menschenhandel zu jeglicher Form der Ausbeutung ist eine Straftat, bei der es
sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Grundrechte handelt, die in
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbart sind. Menschen -
handel wird in Artikel 5 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
 explizit verboten.

Auf Ebene der Europäischen Union wurde in den letzten Jahren die Zusammen -
arbeit bei der Bekämpfung des Menschenhandels stetig intensiviert. So sind mit
der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum
Schutz seiner Opfer konkrete und praktische Maßnahmen gegen Menschenhandel
definiert. Die Richtlinie befasst sich nicht nur mit Strafverfolgungsmaßnahmen,
sondern zielt auch darauf ab, Straftaten zu verhüten und sicherzustellen, dass sich
Menschenhandelsopfer erholen und wieder in die Gesellschaft integrieren kön-
nen. In Deutschland läuft derzeit das Verfahren zur Umsetzung der Richtlinie
2011/36/EU.
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Ergänzend zu dieser Richtlinie hat die EU-Kommission am 19. Juni 2012 die
„EU-Strategie zur Beseitigung des Menschenhandels (2012 bis 2016)“ vorgelegt.
Die Kommission hat hierin weitere konkrete Maßnahmen festgelegt, um die
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels zu unterstützen. Ge -
mäß der Strategie zur Beseitigung des Menschenhandels wird die EU-Kommis -
sion die Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschenhandels in der EU be -
werten und dem Europäischen Parlament und dem Rat alle zwei Jahre Bericht er-
statten. Der erste Bericht, der 2014 vorgelegt werden soll, wird eine Zwischen -
bewertung der Strategie umfassen.

Neben zahlreichen Maßnahmen der Europäischen Union befasst sich auch der
 Europarat mit der Bekämpfung von Menschenhandel. Die „Konvention des Euro-
parates gegen Menschenhandel“, die am 1. Februar 2008 in Kraft getreten ist,
wurde zwischenzeitlich von 40 Staaten ratifiziert. In Deutschland ist dieses Über -
einkommen seit dem 1. April 2013 bindend.

Die Konvention stellt Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und zur Ar-
beitsausbeutung als erstes international rechtsverbindliches Dokument ausdrück-
lich in einen menschenrechtlichen Kontext und verpflichtet die Mitgliedstaaten zu
umfassenden Maßnahmen zur Prävention von Menschenhandel, zur Strafverfol-
gung der Täterinnen und der Täter und zum Schutz der Opfer. Ihr Geltungsbe-
reich umfasst alle Formen von Menschenhandel, gleichgültig ob er im Kontext
 organisierter Kriminalität steht oder nicht. Den Staaten wird unter anderem ein
umfangreiches Monitoring auferlegt. Die Überwachung der Umsetzung der Kon-
vention obliegt der 15-köpfigen Expertengruppe GRETA – Group of Experts
against Trafficking in Human Beings.

9. wie andere EU-Staaten Frauen und Mädchen nach ihrer Kenntnis vor Zuhälte-
rei und sexueller Ausbeutung schützen und wie sie diese Maßnahmen bewertet;

Der Landesregierung liegen keine abschließenden Erkenntnisse über die von den
einzelnen Mitgliedsstaaten ergriffenen Präventions- und Schutzmaßnahmen, die
Unterstützung der Opfer und die strafrechtliche Verfolgung der Täterinnen und
Täter vor. Eine Bewertung ist vor diesem Hintergrund nicht möglich. Wie unter
Ziffer 8 dargelegt, wird aber die EU-Kommission im Laufe des Jahres 2014 einen
Zwischenbericht und im Jahre 2016 einen Abschlussbericht hierzu vorlegen.

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels haben sich Bund und Länder u. a. verpflichtet, sich dem Moni-
toringverfahren nach Artikel 36 bis 38 des Übereinkommens zu unterziehen. Den
Abschluss dieses Verfahrens, das in einem vierjährigen Zyklus erfolgen soll, bil-
det ein Bericht, auf dessen Grundlage Empfehlungen für die Vertragsparteien aus-
gesprochen werden. Nach derzeitigem Planungsstand soll das erste Monitoring-
verfahren im November 2015 abgeschlossen sein.

II. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die im Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode getroffenen Vereinbarungen
zu den Themen Menschenhandel und Prostitutionsstätten zeitnah umgesetzt
werden.

Die Landesregierung wird sich für eine effektive Bekämpfung des Menschenhan-
dels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und für eine massive Eindämmung
der Prostitution einsetzen; dabei wird Frau Ministerin Altpeter MdL auch weiter-
hin für den Vorschlag des Europäischen Parlaments werben, den schwedischen
Weg zu verfolgen. 

Altpeter

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren
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